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Diese Broschüre stellt Aufgabe und Tätigkeit der
Volksanwaltschaft dar.

Sie soll vor allem Rechtsuchende darüber informieren,
ob und wie sie die Hilfe der Volksanwaltschaft in
Anspruch nehmen können.

Mit dieser Darstellung soll aber auch ein Behelf für
den Schulunterricht, für amtliche Stellen und für alle
gegeben werden, die an Fragen des Rechtsstaates
und der Demokratie interessiert sind.

Wien, im November 2008

Die Mitlgieder der Volksanwaltschaft

Kontakt
Singerstraße 17

Postfach 20, A-1015 Wien

Tel. +43 (0)1 51505-0
Fax +43 (0)1 51505-190

www.volksanwaltschaft.gv.at
post@volksanwaltschaft.gv.at

Kostenlose Servicenummer:
0800 223 223223 223223 223223 223223 223

Impressum: Herausgeber, Medieninhaber:
Volksanwaltschaft Wien, November 2008
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Die österreichische Bundesverfassung hat der Volks-
anwaltschaft die Aufgabe übertragen, behauptete
oder vermutete Missstände in der staatlichen VMissstände in der staatlichen VMissstände in der staatlichen VMissstände in der staatlichen VMissstände in der staatlichen Vererererer-----
waltungwaltungwaltungwaltungwaltung zu prüfen.

Sie übt also eine öffentliche Kontrolle im Dienste von
Rechtsstaat und Demokratie aus. Die Volksanwalt-
schaft ergänzt die politische Kontrolle durch die ge-
setzgebenden Körperschaften, die rechtliche Kontrol-
le durch Oberbehörden, Aufsichtsbehörden, Verfas-
sungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof und Unab-
hängige Verwaltungssenate sowie die finanzielle
Kontrolle durch den Rechnungshof.

Die Volksanwaltschaft agiert nach der Verfassung
unabhängigunabhängigunabhängigunabhängigunabhängig. Grundsatz der Tätigkeit ist das Errei-
chen und Bewahren einer fairen, freundlichen und
wirksamen Verwaltung des Staates. Für die einzel-
nen Bürgerinnen und Bürger soll eine Hilfestellung
geboten werden, sofern sie eine mangelhafte oder
ungerechte Vorgangsweise von Behörden vermuten.
Die Volksanwaltschaft will helfen, das Unbehagen der
Bevölkerung an der Verwaltung abzubauen und die
Qualität der Verwaltung in unserem Staat zu verbes-
sern.

Ebenso obliegtEbenso obliegtEbenso obliegtEbenso obliegtEbenso obliegt der Volksanwaltschaft die Mitwirkung
an der Erledigung der an den Nationalrat gerichte-
ten Petitionen und Bürgerinne- und Bürgerinitiati-Petitionen und Bürgerinne- und Bürgerinitiati-Petitionen und Bürgerinne- und Bürgerinitiati-Petitionen und Bürgerinne- und Bürgerinitiati-Petitionen und Bürgerinne- und Bürgerinitiati-
venvenvenvenven.

Auch das Instrument der VVVVVerordnungsprüfungerordnungsprüfungerordnungsprüfungerordnungsprüfungerordnungsprüfung durch
Antrag an den Verfassungsgerichtshof steht der
Volksanwaltschaft zur Verfügung. Dadurch und durch
Anregungen in den Berichten an die Gesetzgebung
(Nationalrat, Bundesrat, Landtage) leistet die Volks-
anwaltschaft ihren Beitrag zur Weiterentwicklung des
Rechts.

Aufgaben
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Die PrüfungsbefugnisPrüfungsbefugnisPrüfungsbefugnisPrüfungsbefugnisPrüfungsbefugnis der Volksanwaltschaft bezieht
sich auf die gesamte öffentliche Vgesamte öffentliche Vgesamte öffentliche Vgesamte öffentliche Vgesamte öffentliche Verwaltungerwaltungerwaltungerwaltungerwaltung, also
den Vollzug der Gesetze durch alle Behörden, Ämter
und Dienststellen. Der Beurteilung unterliegt nicht nur
die Frage, ob die Verwaltung im Rahmen der Geset-
ze ausgeübt wird, sondern auch in welcher Art und
Weise die Verwaltungsorgane den Menschen dabei
begegnen. Die Volksanwaltschaft überwacht hinge-
gen nichtnichtnichtnichtnicht die Rechtsprechung der Gerichte.

Erfasst wird die Verwaltung des Bundes (unmittelba-
re und mittelbare Bundesverwaltung). Sieben der
neun Bundesländer haben durch ihre Landes-
verfassungen die Volksanwaltschaft auch dazu be-dazu be-dazu be-dazu be-dazu be-
rufenrufenrufenrufenrufen, die Verwaltung des Landes und der Gemein-
den zu kontrollieren. Vorarlberg und Tirol haben für
diese Bereiche eigene Landesvolksanwaltschaften
eingerichtet.

Zur Verwaltung gehört auch die Privatwirtschafts-Privatwirtschafts-Privatwirtschafts-Privatwirtschafts-Privatwirtschafts-
verwaltungverwaltungverwaltungverwaltungverwaltung, also das Vorgehen der Gebietskörper-
schaften (Bund, Land, Gemeinde) als Trägerinnen von
Privatrechten an Betrieben, Wohnobjekten, Grundstü-
cken oder als Dienstgeberinnen.

Nicht zuständig Nicht zuständig Nicht zuständig Nicht zuständig Nicht zuständig ist die Volksanwaltschaft für alle
Rechtsfragen und Probleme, die sich zwischen Pri-
vatpersonen oder im Verhältnis zu privaten Unterneh-
men wie etwa Versicherungen oder Banken ergeben.
Soweit Unternehmungen allerdings einer staatlichen
Aufsicht unterstehen, kann auch deren Eingreifen
geprüft werden.

Zuständigkeit
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Voraussetzungen für
ein Prüfverfahren

Jede PersonJede PersonJede PersonJede PersonJede Person, unabhängig von Alter, Staatsangehö-
rigkeit oder Wohnsitz, kann sich an die Volksanwalt-
schaft mit einer Beschwerde über eine österreichische
Verwaltungsstelle wenden.

VVVVVoraussetzungoraussetzungoraussetzungoraussetzungoraussetzung ist lediglich, dass sie oder er von ei-
nem Missstand in der Verwaltung persönlichpersönlichpersönlichpersönlichpersönlich  be-be-be-be-be-
troffentroffentroffentroffentroffen ist.

Gleichfalls zulässigzulässigzulässigzulässigzulässig ist auch, wenn sich jemand in
Vertretung einer anderen Person beschwert.

Die Volksanwaltschaft übt eine Kontrollaufgabe aus.Kontrollaufgabe aus.Kontrollaufgabe aus.Kontrollaufgabe aus.Kontrollaufgabe aus.
Sie tritt nicht als Vnicht als Vnicht als Vnicht als Vnicht als Vertreterinertreterinertreterinertreterinertreterin im Verfahren auf. Des-
halb kann sie eine Beschwerde erst dann prüfen,
wenn ein VVVVVerfahren abgeschlossen isterfahren abgeschlossen isterfahren abgeschlossen isterfahren abgeschlossen isterfahren abgeschlossen ist. Solange
noch ein Rechtsmittel offen steht und beabsichtigt ist,
bleibt die Befassung der Volksanwaltschaft ausge-
schlossen, weil es in diesen Fällen möglich ist, dass
die notwendige Korrektur durch die höhere Instanz
erfolgt.

Beschwerden über ein noch anhängiges Verfahren
sind allerdings mögl ichmögl ichmögl ichmögl ichmögl ich, wenn entweder die
VVVVVerfahrensdauererfahrensdauererfahrensdauererfahrensdauererfahrensdauer kritisiert wird oder wenn Mängel
im Verfahren auftreten, die mit einem Rechtsmittel
nicht oder nicht zur Gänze  behoben werden kön-
nen. Dies gilt beispielsweise für Fehler bei Zustellun-Zustellun-Zustellun-Zustellun-Zustellun-
gengengengengen, NichtanhörungNichtanhörungNichtanhörungNichtanhörungNichtanhörung, AuskunftsverweigerungAuskunftsverweigerungAuskunftsverweigerungAuskunftsverweigerungAuskunftsverweigerung oder
UnhöflichkeitUnhöflichkeitUnhöflichkeitUnhöflichkeitUnhöflichkeit.

Auch wenn sie eine Beschwerde aus den angeführ-
ten Gründen noch nicht aufgreifen kann, bemüht sich
die Volksanwaltschaft nach Möglichkeit, aufklären-
de Hinweise zu geben. Die Wahrnehmung aller Rech-
te im Verfahren liegt aber bei den einzelnen Perso-
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nen selbst. Die  Volksanwaltschaft ist als Kontrollorgan
nichtnichtnichtnichtnicht zur allgemeinen RechtsberatungRechtsberatungRechtsberatungRechtsberatungRechtsberatung und Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-Rechts-
vertretungvertretungvertretungvertretungvertretung berufen. Diese Aufgabe obliegt den be-
rufsmäßigen Parteienvertreterinnen und Parteien-
vertretern sowie den Interessensvertretungen.

Die Beschwerde bei der Volksanwaltschaft ist kos-kos-kos-kos-kos-
tenlos tenlos tenlos tenlos tenlos und gebührenfreigebührenfreigebührenfreigebührenfreigebührenfrei. Sie kann völlig formlosformlosformlosformlosformlos ein-
gebracht werden, und zwar entweder schriftlich oder
im Zuge einer persönlichen Vorsprache. Es genügt,
wenn die Personalien der beschwerdeführenden
Person bekannt sind und der Inhalt der Kritik erkenn-
bar ist.

Die Volksanwaltschaft kann auch von Amts wegenvon Amts wegenvon Amts wegenvon Amts wegenvon Amts wegen,
also ohne Bezugnahme auf eine Beschwerde tätig
werden, wenn sie einen Missstand vermutet. Dies
geschieht meist auf Grund von Medienberichten, oder
Hinweisen einzelner Personen, die nicht selbst Be-
schwerde führen können oder wollen. Auch bei Be-
handlung einer Beschwerde können Umstände sicht-
bar werden, die über den Einzelfall hinausreichen und
ein amtswegiges Prüfen erfordern.

Nicht selten wird die Volksanwaltschaft mit Fragen
und Anliegen, die nicht zur Einleitung eines Prüf-nicht zur Einleitung eines Prüf-nicht zur Einleitung eines Prüf-nicht zur Einleitung eines Prüf-nicht zur Einleitung eines Prüf-
verfahrensverfahrensverfahrensverfahrensverfahrens führen können, befasst. In solchen Fällen
werden allgemeine Hinweise und Auskünfte gege-
ben, etwa darüber, welche sonstigen Schritte emp-
fehlenswert erscheinen und welche Einrichtungen
eventuell Hilfestellung leisten könnten. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die Volksanwaltschaft für
die Behandlung einer Beschwerde nicht oder noch
nicht zuständig ist.
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Mittel der
Prüfung
Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemein-
den haben die Volksanwaltschaft bei ihrer Arbeit zu
unterstützen. Insbesondere sind alle benötigten Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-
künfte zu erteilenkünfte zu erteilenkünfte zu erteilenkünfte zu erteilenkünfte zu erteilen. Die Volksanwaltschaft kann Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-
sicht in die Aktensicht in die Aktensicht in die Aktensicht in die Aktensicht in die Akten nehmen, um sich so selbst über
die Vorgänge ein Bild zu verschaffen.

Im Prüfverfahren kann die Volksanwaltschaft aber
auch selbst Beweise einholenselbst Beweise einholenselbst Beweise einholenselbst Beweise einholenselbst Beweise einholen. Dies kann durch Ein-
sicht in Urkunden, OrtsaugenscheineOrtsaugenscheineOrtsaugenscheineOrtsaugenscheineOrtsaugenscheine und BestellungBestellungBestellungBestellungBestellung
von Sachverständigenvon Sachverständigenvon Sachverständigenvon Sachverständigenvon Sachverständigen erfolgen.

Gegenüber der Volksanwaltschaft darf sich keine
Behörde auf die AmtsverschwiegenheitAmtsverschwiegenheitAmtsverschwiegenheitAmtsverschwiegenheitAmtsverschwiegenheit berufen.
Allerdings müssen alle Informationen, die der Ver-
schwiegenheit unterliegen, von der Volksanwaltschaft
selbst geheim gehalten werden. Dies betrifft vor al-
lem persönliche Daten von Beteiligten.
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Ziele des
Prüfverfahrens

Wie bereits ausgeführt, kontrolliert die Volksanwalt-
schaft das Vorgehen der öffentlichen Amtsträgerinnen
und -träger. Dabei urteilt sie nach allgemeinen
Grundsätzen korrekter RechtsanwendungGrundsätzen korrekter RechtsanwendungGrundsätzen korrekter RechtsanwendungGrundsätzen korrekter RechtsanwendungGrundsätzen korrekter Rechtsanwendung. Es ist
nicht Aufgabe der Volksanwaltschaft, ein bestimm-
tes persönliches Interesse durchzusetzen. Es kommt
immer wieder vor, dass vom Ausgang eines Verwal-
tungsverfahrens mehrere Personen betroffen sind, die
unterschiedliche oder sogar gegensätzliche Stand-
punkte einnehmen. So können neben den Antrag-
stellerinnen und -stellern auch Bürgerinnen- und Bür-
gerinitiativen oder Nachbarinnen und Nachbarn auf-
treten, deren Vorstellungen im Widerstreit zu einander
liegen. Die Volksanwaltschaft interveniert daher bei
Behörden nicht für bestimmte Erledigungen, sondern
setzt sich dafür ein, dass jede Person eine ordnungs-ordnungs-ordnungs-ordnungs-ordnungs-
gemäße Behandlung und Beurteilung ihrer Anlie-gemäße Behandlung und Beurteilung ihrer Anlie-gemäße Behandlung und Beurteilung ihrer Anlie-gemäße Behandlung und Beurteilung ihrer Anlie-gemäße Behandlung und Beurteilung ihrer Anlie-
gengengengengen erfährt und dass im Sinne des Gesetzes vorge-
gangen wird.

Die Volksanwaltschaft verwendet sich aber für eine
einwandfreie und korrekte Erledigung jeder Angele-
genheit. Die damit verbundene Bekämpfung von
Mängeln stellt den Gewinn für Rechtsuchende dar,
die ein behördliches Vorgehen kritisierten.

Es liegt in der Natur der Sache, dass als Ergebnis ei-
nes Prüfverfahrens oft eine fehlende Erledigung nach-
geholt oder eine falsche Entscheidung behoben wird.
Dabei tritt die Volksanwaltschaft nicht nur als Kritikerin,
sondern auch als Mittlerin zwischen den Parteien auf.
Sie hilft den Menschen ihre Standpunkte klar zu ma-
chen und erläutert das Vorgehen der Behörde. So ist
es auch ein Ziel der Volksanwaltschaft, das Vertrau-
en in die Verwaltung durch Prüfung und Aufklärung
zu verbessern.
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Ergebnisse
und Berichte
Als Ergebnis der PrüftätigkeitErgebnis der PrüftätigkeitErgebnis der PrüftätigkeitErgebnis der PrüftätigkeitErgebnis der Prüftätigkeit der Volksanwaltschaft
ist  folgendes möglich:

  Die Volksanwaltschaft stellt einen MissstandMissstandMissstandMissstandMissstand
in  der VVVVVerwaltungerwaltungerwaltungerwaltungerwaltung fest.

In diesem Fall ergibt sich die Frage nach den weite-
ren Konsequenzen dieser FeststellungKonsequenzen dieser FeststellungKonsequenzen dieser FeststellungKonsequenzen dieser FeststellungKonsequenzen dieser Feststellung. Grundsätz-
lich setzt sich die Volksanwaltschaft in jedem dieser
Fälle dafür ein, dass die Verwaltung einen begange-
nen Fehler korrigiert oder seine Auswirkungen
möglichst beseitigt. Es ist dies aber oft nicht mehr
möglich, vor allem dann, wenn rechtskräftige Ent-rechtskräftige Ent-rechtskräftige Ent-rechtskräftige Ent-rechtskräftige Ent-
scheidungenscheidungenscheidungenscheidungenscheidungen zwar Mängel aufweisen, aber nicht
mehr beseitigt werden können, beispielsweise wenn
Dritte bereits ein Recht erworben haben, eine Wie-Wie-Wie-Wie-Wie-
deraufnahmederaufnahmederaufnahmederaufnahmederaufnahme des Verfahrens nicht möglichnicht möglichnicht möglichnicht möglichnicht möglich ist oder
keine Nichtigkeitkeine Nichtigkeitkeine Nichtigkeitkeine Nichtigkeitkeine Nichtigkeit des Verfahrens gegeben ist.
Wenn der Misstand in der Verwaltung in einer grob
unbilligen Vorgangsweise der Verwaltung besteht
oder diese den Grund- und Menschenrechten wider-
spricht, wird die Missstandsfeststellung im Kollegi-
um der Volksanwaltschaft beschlossen.

  Die Volksanwaltschaft erteilt eine EmpfehlungEmpfehlungEmpfehlungEmpfehlungEmpfehlung.

Ist die Behebung des festgestellten Missstandes un-
ter Zugrundelegung der Rechtslage möglich, dann
kann die Volksanwaltschaft eine Empfehlung ertei-
len, wie die Verwaltung weiter vorzugehen hat. Sol-
che Empfehlungen werden von den Mitgliedern der
Volksanwaltschaft im Kollegium beschlossen.

Diesen Empfehlungen muss entweder binnen achtachtachtachtacht
WWWWWochenochenochenochenochen entsprochen oder es muss begründet wer-
den, warum der Auffassung der Volksanwaltschaft
nicht gefolgt wird.
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  FristsetzungsanträgeFristsetzungsanträgeFristsetzungsanträgeFristsetzungsanträgeFristsetzungsanträge

Stellt das Kollegium der Volksanwaltschaft eine über-
lange Dauer eines Verfahrens vor einem Gericht oder
des Asylgerichtshofes fest, kann sie einen gerichtli-
chen Fristsetzungsantrag stellen, die Verfahrens-
handlung zügig zu setzen.

  Anfechtung von VAnfechtung von VAnfechtung von VAnfechtung von VAnfechtung von Verordnungenerordnungenerordnungenerordnungenerordnungen

Kommen die Mitglieder der Volksanwaltschaft zum
Ergebnis, dass eine VVVVVerordnungerordnungerordnungerordnungerordnung erlassen wurde,
welche dem Gesetz nicht entspricht, kann sie deren
AufhebungAufhebungAufhebungAufhebungAufhebung beim Verfassungsgerichtshof beantra-
gen.

  Die VDie VDie VDie VDie Volksanwaltschaft stellt keinen Missstandolksanwaltschaft stellt keinen Missstandolksanwaltschaft stellt keinen Missstandolksanwaltschaft stellt keinen Missstandolksanwaltschaft stellt keinen Missstand
in der Vin der Vin der Vin der Vin der Verwaltung fest.erwaltung fest.erwaltung fest.erwaltung fest.erwaltung fest.

Besteht auf Grund des durchgeführten Prüfverfahrens
kein Zweifel an der Richtigkeit des behördlichen
Vorgehens, wird die Rechtslage und ihre Anwendung
im besonderen Fall erläutert.

  BerichteBerichteBerichteBerichteBerichte

Besonders wichtig ist die in der Verfassung vorgese-
hene jährliche Berichterstattungjährliche Berichterstattungjährliche Berichterstattungjährliche Berichterstattungjährliche Berichterstattung an den National-National-National-National-National-
ratratratratrat und BundesratBundesratBundesratBundesratBundesrat sowie an die LandtageLandtageLandtageLandtageLandtage. Die Ver-
waltung ist den gesetzgebenden Körperschaften ver-
antwortlich und diese haben dadurch die Möglich-
keit, Konsequenzen aus den Wahrnehmungen der
volksanwaltschaftlichen Kontrolltätigkeit zu ziehen.
Wird festgestellt, dass sich in GesetzenGesetzenGesetzenGesetzenGesetzen Lücken fin-
den oder dass einzelne Regelungen in der Praxis eine
offenbar nicht beabsichtigte Wirkung auslösen, Här-
tefälle schaffen oder den Vollzug erschweren, wird
gegenüber der Gesetzgebung  eine ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung an-an-an-an-an-
geregtgeregtgeregtgeregtgeregt.
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  Information der ÖffentlichkeitInformation der ÖffentlichkeitInformation der ÖffentlichkeitInformation der ÖffentlichkeitInformation der Öffentlichkeit

Die Volksanwaltschaft informiert laufend mit Hilfe der
MedienMedienMedienMedienMedien über ihre Beobachtungen und ihre Kritik,
denn jede Ombudsperson-Funktion ist  auf der gan-
zen Welt eine Angelegenheit in öffentlichem Interes-
se. Die Ergebnisse der Prüftätigkeit und die Berichte
an die Gesetzgeber sind auf der Homepage der
Volksanwaltschaft www.volksanwaltschaft.gv.at
nachlesbar.
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Der Weg zur
Volksanwaltschaft

Die Volksanwaltschaft befindet sich in Wien 1.,
Singerstraße 17; sie ist von der Station Stephansplatz
der U-Bahn-Linien 1 und 3 in wenigen Minuten be-
quem erreichbar.

Postanschrift:Postanschrift:Postanschrift:Postanschrift:Postanschrift:
Volksanwaltschaft
1015 Wien, Postfach 20

Fax:Fax:Fax:Fax:Fax: +43 (01) 515 05 - 190
TTTTTel.:el.:el.:el.:el.: +43 (01) 515 05 - 0
Kostenlose SerKostenlose SerKostenlose SerKostenlose SerKostenlose Servicenummer:vicenummer:vicenummer:vicenummer:vicenummer: 0800 223 223223 223223 223223 223223 223

E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail: post@volksanwaltschaft.gv.at
Internet:Internet:Internet:Internet:Internet: www.volksanwaltschaft.gv.at

Der beliebteste Weg zur Volksanwaltschaft ist die
schriftliche Eingabe. Sie kann in völlig freier Form er-
folgen, soll aber jedenfalls klar erkennen lassen

werwerwerwerwer sich an die Volksanwaltschaft wendet
oder in wessen Namen dies geschieht,

über welches Amtwelches Amtwelches Amtwelches Amtwelches Amt oder welche Behördewelche Behördewelche Behördewelche Behördewelche Behörde
Beschwerde geführt wird und

aus welchem Grundwelchem Grundwelchem Grundwelchem Grundwelchem Grund dies erfolgt.

Es empfiehlt sich, dabei GeschäftszahlenGeschäftszahlenGeschäftszahlenGeschäftszahlenGeschäftszahlen und sons-
tige Daten des behördlichen Vorgehens anzugeben.
Besonders hilfreich sind Kop ienKop ienKop ienKop ienKop ien ergangener
Erledigungen.

GebührenGebührenGebührenGebührenGebühren sind in keinem Fall zu entrichten, ebenso
ist kein Rückporto beizulegen.
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Es steht jeder Person frei, sich auch an ein Mitglied
der Volksanwaltschaft persönlich zu wenden. Dazu
ist unbedingt ein TTTTTerminerminerminerminermin für einen SprechtagSprechtagSprechtagSprechtagSprechtag zu ver-
einbaren. Solche Sprechtage finden regelmäßig in
den Landeshauptstädten sowie bei Bezirkshaupt-
mannschaften oder Magistraten großer Städte so-
wie den Büros der Mitglieder der Volksanwaltschaft
in Wien statt.

Die Termine der Sprechtage in den Bundesländern
werden durch Plakate auf Amtstafeln, in den regio-
nalen Medien und auf der Homepage der Volks-
anwaltschaft verlautbart. In den Bundesländern kön-
nen sich aus organisatorischen Gründen längere
Wartezeiten ergeben, sodass dringende Anliegendringende Anliegendringende Anliegendringende Anliegendringende Anliegen
(zumindest in der Zwischenzeit) schriftlichschriftlichschriftlichschriftlichschriftlich vorgetra-
gen werden sollten.
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Die Volksanwaltschaft gehört zu den durch die Ver-
fassung eingerichteten Organen der RepublikOrganen der RepublikOrganen der RepublikOrganen der RepublikOrganen der Republik. Sie
ist kollegialkollegialkollegialkollegialkollegial organisiert und besteht aus drei Mitglie-drei Mitglie-drei Mitglie-drei Mitglie-drei Mitglie-
dernderndernderndern. Die Mitglieder werden auf die Dauer von sechs
Jahren vom Nationalrat gewählt und vom Bundes-
präsidenten angelobt. Eine einmalige Wiederwahl ist
zulässig. Bei der Wahl haben die drei stärksten
Parlamentsparteien das Recht, für jeweils ein Mitglied
einen Vorschlag zu erstellen. Dieses Mitwirkungsrecht
der Parteien gibt einem bestehenden Vertrauen in
die Kandidatin bzw. in den Kandidaten Ausdruck, hat
aber keinerlei Bindungkeinerlei Bindungkeinerlei Bindungkeinerlei Bindungkeinerlei Bindung an eine bestimmte politische
Gruppierung nach der Ernennung zur Folge.

Die Mitglieder der Volksanwaltschaft sind nach der
Verfassung unabhängigunabhängigunabhängigunabhängigunabhängig und können von nieman-nieman-nieman-nieman-nieman-
demdemdemdemdem wegen ihrer Amtsführung zur RechenschaftRechenschaftRechenschaftRechenschaftRechenschaft
gezogengezogengezogengezogengezogen oder abberufenabberufenabberufenabberufenabberufen werden.

Eine Geschäftsverteilung regelt die Zuständigkeit der
Mitglieder der Volksanwaltschaft. Jedes Mitglied der
Volksanwaltschaft bestellt zur Unterstützung in sei-
nem Geschäftsbereich eine rechtskundige Leiterin
bzw. einen rechtskundigen Leiter. Die im Prüfverfahren
eingesetzten Referentinnen und Referenten sind, nach
fachlichen Gesichtspunkten, den einzelnen Geschäfts-
bereichen der Mitglieder der Volksanwaltschaft zu-
geteilt.

Organisation
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Rechtsgrundlagen

Art. 148a
Jedermann kann sich bei der Volksanwaltschaft we-
gen behaupteter Missstände in der Verwaltung des
Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als Träger von
Privatrechten beschweren, sofern er von diesen Miss-
ständen betroffen ist und soweit ihm ein Rechtsmittel
nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht. Jede sol-
che Beschwerde ist von der Volksanwaltschaft zu prü-
fen. Dem Beschwerdeführer sind das Ergebnis der
Prüfung sowie die allenfalls getroffenen Veranlassun-
gen mitzuteilen.

Die Volksanwaltschaft ist berechtigt, von ihr vermu-
tete Missstände in der Verwaltung des Bundes ein-
schließlich dessen Tätigkeit als Träger von Privat-rech-
ten von Amts wegen zu prüfen.

Unbeschadet des Abs. 1 kann sich jedermann we-
gen behaupteter Säumnis eines Gerichtes mit der
Vornahme einer Verfahrenshandlung bei der Volks-
anwaltschaft beschweren, sofern er davon betroffen
ist. Abs. 2 gilt sinngemäß.

Der Volksanwaltschaft obliegt ferner die Mitwirkung
an der Erledigung der an den Nationalrat gerichte-
ten Petitionen und Bürgerinitiativen. Näheres be-

Bundes-Verfassungsgesetz
Volksanwaltschaft

(1)

(2)

(3)

(4)

Die Einrichtung der Volksanwaltschaft und ihre
rechtliche Stellung wird in den Artikeln 148a bis 148j
des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) und im
Bundesgesetz über die Volksanwaltschaft (Volks-
anwaltschaftsgesetz 1982 – VolksanwG) geregelt.

stockhach
Notiz
löschen
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stimmt das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung
des Nationalrates.

Die Volksanwaltschaft ist in Ausübung ihres Amtes
unabhängig.

Art. 148b
Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gem-
einden haben die Volksanwaltschaft bei der Besor-
gung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr Akten-
einsicht zu gewähren und auf Verlangen die erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. Amtsverschwiegen-
heit besteht nicht gegenüber der Volksanwalt-schaft.

Die Volksanwaltschaft unterliegt der Amts-
verschwiegenheit im gleichen Umfang wie das Or-
gan, an das die Volksanwaltschaft in Erfüllung ihrer
Aufgaben herangetreten ist. Bei der Erstattung der
Berichte an den Nationalrat ist die Volksanwalt-schaft
zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit aber nur in-
soweit verpflichtet, als dies im Interesse der Parteien
oder der nationalen Sicherheit geboten ist.

Art. 148c
Die Volksanwaltschaft kann den mit den obersten
Verwaltungsgeschäften des Bundes betrauten Orga-
nen Empfehlungen für die in einem bestimmten Fall
oder aus Anlass eines bestimmten Falles zu treffen-
den Maßnahmen erteilen. In Angelegenheiten der
Selbstverwaltung oder der Verwaltung durch
weisungsfreie Behörden kann die Volksanwaltschaft
dem zuständigen Organ der Selbstverwaltung oder
der weisungsfreien Behörde Empfehlungen erteilen;
derartige Empfehlungen sind auch dem obersten
Verwaltungsorgan des Bundes zur Kenntnis zu brin-

(5)

(2)

(1)



18

gen. Das betreffende Organ hat binnen einer bundes-
gesetzlich zu bestimmenden Frist entweder diesen
Empfehlungen zu entsprechen und dies der Volks-
anwaltschaft mitzuteilen oder schriftlich zu begrün-
den, warum der Empfehlung nicht entsprochen wur-
de. Die Volksanwalt-schaft kann in einem bestimm-
ten Fall oder aus Anlass eines bestimmten Falles ei-
nen auf die Beseitigung der Säumnis eines Gerichtes
(Art. 148a Abs. 3) gerichteten Fristsetzungsantrag stel-
len sowie Maßnahmen der Dienstaufsicht anregen.

Art. 148d
Die Volksanwaltschaft hat dem Nationalrat und dem
Bundesrat jährlich über ihre Tätigkeit zu berichten.
Die Mitglieder der Volksanwaltschaft haben das
Recht, an den Verhandlungen über die Berichte der
Volksanwaltschaft im Nationalrat und im Bundesrat
sowie in deren Ausschüssen (Unterausschüssen) teil-
zunehmen und auf ihr Verlangen jedesmal gehört zu
werden. Dieses Recht steht den Mitgliedern der Volks-
anwaltschaft auch hinsichtlich der Verhandlungen
über die die Volksanwaltschaft betreffenden Kapitel
des Entwurfes des Bundesfinanzgesetzes im Natio-
nalrat und in seinen Ausschüssen (Unterausschüssen)
zu. Näheres bestimmen das Bundesgesetz über die
Geschäftsordnung des Nationalrates und die Ge-
schäftsordnung des Bundesrates.

Art. 148e
Auf Antrag der Volksanwaltschaft erkennt der
Verfassungsgerichtshof über Gesetzwidrigkeit von
Verordnungen einer Bundesbehörde.
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Art. 148f
Entstehen zwischen der Volksanwaltschaft und der
Bundesregierung oder einem Bundesminister Mei-
nungsverschiedenheiten über die Auslegung der
gesetzlichen Bestimmungen, die die Zuständigkeit
der Volksanwaltschaft regeln. so entscheidet auf
Antrag der Bundesregierung oder der Volks-
anwaltschaft der Verfassungsgerichtshof in nicht öf-
fentlicher Verhandlung.

Art. 148g
Die Volksanwaltschaft hat ihren Sitz in Wien. Sie be-
steht aus drei Mitgliedern, von denen jeweils eines
den Vorsitz ausübt. Die Funktionsperiode beträgt
sechs Jahre. Eine mehr als einmalige Wieder-wahl
der Mitglieder der Volksanwaltschaft ist unzulässig.

Die Mitglieder der Volksanwaltschaft werden vom
Nationalrat auf Grund eines Gesamtvorschlages des
Hauptausschusses gewählt. Der Hauptaus-schuss
erstellt seinen Gesamtvorschlag bei An-wesenheit von
mindestens der Hälfte seiner Mitglieder, wobei die
drei mandatsstärksten Parteien des Nationalrates
das Recht haben, je ein Mitglied für diesen Gesamt-
vorschlag namhaft zu machen. Die Mitglieder der
Volksanwaltschaft leisten vor Antritt ihres Amtes dem
Bundespräsidenten die Angelobung.

Der Vorsitz in der Volksanwaltschaft wechselt jähr-
lich zwischen den Mitgliedern in der Reihenfolge der
Mandatsstärke der die Mitglieder namhaft machen-
den Parteien. Diese Reihenfolge wird während der
Funktionsperiode der Volksanwaltschaft unverändert
beibehalten.

(1)

(3)

(2)
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Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Mitglie-
des der Volksanwaltschaft hat jene im Nationalrat
vertretene Partei, die dieses Mitglied namhaft ge-
macht hat, ein neues Mitglied namhaft zu mach-en.
Die Neuwahl für den Rest der Funktionsperiode ist
gemäß Abs. 2 durchzuführen.

Die Mitglieder der Volksanwaltschaft müssen zum
Nationalrat wählbar sein; sie dürfen während ihrer
Amtstätigkeit weder der Bundesregierung noch ei-
ner Landesregierung noch einem allgemeinen
Vertretungskörper angehören und keinen anderen
Beruf ausüben.

Art. 148h
Die Beamten der Volksanwaltschaft ernennt auf Vor-
schlag und unter Gegenzeichnung des Vorsitzenden
der Volksanwaltschaft der Bundespräsident; das Glei-
che gilt für die Verleihung von Amtstiteln. Der Bun-
despräsident kann jedoch den Vorsitzenden der
Volksanwaltschaft ermächtigen, Beamte bestimmter
Kategorien zu ernennen. Die Hilfskräfte ernennt der
Vorsitzende der Volksanwalt-schaft. Der Vorsitzende
der Volksanwaltschaft ist insoweit oberstes
Verwaltungsorgan und übt diese Befugnisse allein
aus.

Die Diensthoheit des Bundes gegenüber den bei der
Volksanwaltschaft Bediensteten wird vom Vorsitzen-
den der Volksanwaltschaft ausgeübt.

Die Volksanwaltschaft gibt sich eine Geschäfts-
ordnung sowie eine Geschäftsverteilung, in der zu
bestimmen ist, welche Aufgaben von den Mitgliedern
der Volksanwaltschaft selbstständig wahrzunehmen

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)
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sind. Die Beschlussfassung über die Geschäftsord-
nung und die Geschäftsverteilung erfordert Einstim-
migkeit der Mitglieder der Volksanwalt-schaft.

Art. 148i
Durch Landesverfassungsgesetz können die Länder
die Volksanwaltschaft auch für den Bereich der Ver-
waltung des betreffenden Landes für zuständig er-
klären. In diesem Falle sind die Art. 148e und 148f
sinngemäß anzuwenden.

Schaffen die Länder für den Bereich der Landes-
verwaltung Einrichtungen mit gleichartigen Aufgaben
wie die Volksanwaltschaft, so kann durch Lan-
desverfassungsgesetz eine den Art. 148e und 148f
entsprechende Regelung getroffen werden.

Art. 148j
Nähere Bestimmungen zur Ausführung dieses Haupt-
stückes sind bundesgesetzlich zu treffen.

(1)

(2)
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Bundesgesetz über die
Volksanwaltschaft

(Volksanwaltschaftsgesetz 1982 - VolksanwG),

I. Abschnitt
Organisation der Volksanwaltschaft

§1
Zur kollegialen Beschlussfassung der Volksanwalt-
schaft ist die Anwesenheit aller Mitglieder erforder-
lich. Regelungen in der Geschäftsordnung über die
Vertretung eines Mitgliedes der Volksanwaltschaft in
Angelegenheiten, die der kollegialen Beschluss-
fassung bedürfen, sind zulässig. Die Beschlüsse wer-
den, so weit verfassungsgesetzlich nicht anders be-
stimmt ist, mit Stimmenmehrheit gefasst; Stimment-
haltung ist nicht zulässig.

Der kollegialen Beschlussfassung der Volksanwalt-
schaft unterliegen die ihr entsprechend der Ge-
schäftsordnung oder der Geschäftsverteilung vor-
behaltenen Angelegenheiten, jedenfalls aber die
Geschäftsordnung und die Geschäftsverteilung selbst,
sowie die Beschlussfassung über Berichte an den Na-
tionalrat und über die Anrufung des Verfassungs-
gerichtshofes in den Fällen der Art. 148e und 148f B-
VG.

Die wechselseitige Vertretung der Mitglieder der
Volksanwaltschaft in der Wahrnehmung der zur
selbstständigen Behandlung übertragenen Aufgaben
im Fall vorübergehender Verhinderung und dauern-

(1)

(3)

(2)
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der Erledigung des Amtes wird durch die Geschäfts-
ordnung der Volksanwaltschaft geregelt.

Außer den Bezügen sind die Mitglieder der Volks-
anwaltschaft einem Staatssekretär, der mit der Be-
sorgung bestimmter Aufgaben betraut ist, gleich-
gestellt.

§2
Scheidet ein Mitglied der Volksanwaltschaft vorzeitig
aus dem Amt, so hat der Vorsitzende dies unverzüg-
lich dem Präsidenten des Nationalrates anzuzeigen.

§3
Jedes Mitglied der Volksanwaltschaft, dessen Auf-
fassung über den Inhalt eines an den Nationalrat
gerichteten Berichtes nicht die Mehrheit gefunden hat,
ist befugt, insoweit dem Bericht einen Minderheits-
bericht anzuschließen.

§4
Die Geschäftsordnung kann bestimmen, dass regel-
mäßig wiederkehrende und der Vorbereitung der zu
treffenden Maßnahmen dienende Erledigungen
namens der Volksanwaltschaft von der Kanzlei vor-
zunehmen sind.

Geschäftsordnung und Geschäftsverteilung der Volks-
anwaltschaft sind im Bundesgesetzblatt kundzuma-
chen.

(4)

(1)

(2)
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§5
Im Verfahren vor der Volksanwaltschaft sind die §§
6, 7, 10, 13, 14, 16, 18 Abs. 1, Abs. 3 zweiter und drit-
ter Satz und Abs. 4 bis 6, 21, 22, 32, 33, 45 Abs. 1 und
2, 46 bis 51, 52, 53, 54, 55 AVG und das Zustellgesetz,
BGBl. Nr. 200/1982, sinngemäß anzuwenden.

§6
Die mit den obersten Verwaltungsgeschäften des
Bundes betrauten Organe sind verpflichtet, innerhalb
einer Frist von acht Wochen den an sie gerichteten
Empfehlungen der Volksanwaltschaft zu entsprechen
und dies der Volksanwaltschaft mitzuteilen oder
schriftlich zu begründen, warum der Empfehlung nicht
entsprochen wurde. Auf begründetes Ersuchen kann
die Volksanwaltschaft diese Frist verlängern. Der Be-
schwerdeführer ist von der Mitteilung in Kenntnis zu
setzen.

§7
Insoweit bei Behörden und Dienststellen Anbringen
in einer anderen als der deutschen Sprache zulässig
sind, können auch Anbringen bei der Volksanwalt-
schaft in dieser Sprache eingebracht werden.

§8
Hält die Volksanwaltschaft Erhebungen zur Ermittlung
des einer Beschwerde zugrundeliegenden Sachver-
haltes für erforderlich, so trägt der Bund die dafür
entstandenen Kosten.

II. Abschnitt
Verfahren vor der Volksanwaltschaft
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§9
Eingaben an die Volksanwaltschaft und alle sonst-
igen Schriften, die zur Verwendung in einem Verfah-
ren bei der Volksanwaltschaft ausgestellt werden,
sind von den Stempelgebühren befreit.

§10
Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen
anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese
in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§11
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hin-
sichtlich des § 9 der Bundesminister für Finanzen, im
übrigen der Bundeskanzler betraut.

§12
Der Titel und § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 158/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

III. Abschnitt
Schlussbestimmungen


